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Klimaklagen als gesellscha.liches Korrek1v: Wie Unternehmen das finanzielle Risiko von Klimakla-
gen unterschätzen – Teil 2 

INUR-blog | 25.11.2024 | Chiara Arena* und Raphaël Beermann** 

20 Mrd. EUR an geschätzten Schäden im Ahrtal im Jahr 
2021, 200 Mio. an geschätzten Schäden im Saarland im 
Mai dieses Jahres – beides verheerende Hochwasserka-
tastrophen, deren Wahrscheinlichkeit und Intensität 
durch die Klimakrise erheblich erhöht wird. Diese Zah-
len verdeutlichen, was miMlerweile auch Unternehmen 
und Finanzbranche endlich verstehen: die Klimakrise 
birgt erhebliche wirtscha2liche und finanzielle Risi-
ken, auch in Deutschland.  

Bisher ist poliQsch und gesetzlich aber noch weitestge-
hend ungeklärt, wer diese Risiken zu tragen hat. Bleibt 
es beim rechtlichen und poliQschen Status quo, so wer-
den der Großteil der Risiken und Kosten auf die Allge-
meinheit fallen. Währenddessen führen klimabedingte 
Katastrophen, deren erhöhte Wahrscheinlichkeit und 
die Tatenlosigkeit von PoliQk und WirtschaW immer 
häufiger zu Klagen gegen diejenigen, die als Verursa-
cher der Klimakrise wahrgenommen werden.  

Dieser Beitrag soll aufzeigen, wie Klagen der Zivilge-
sellscha2 im Kontext der Klimakrise und den damit ver-
bundenen finanziellen Risiken als nöCges gesellscha2-
liches KorrekCv zur Umverteilung dieser Risiken und 
den damit verbundenen Kosten genutzt werden. 

Zum ersten Teil des Beitrags gelangen Sie über diesen 
Link: Arena/Beermann, Klimaklagen als gesellschaWli-
ches KorrekQv – Teil 1  

 

 

Klimaklagen als Hebel der Zivilgesellscha4  

Angesichts teils eklatanter Klimaschutzdefizite und 
lange bestehender Vollzugsdefizite im Umweltrecht 
können Klimaklagen ein legi;mes Mi=el darstellen, um 
besseren Klima- und Umweltschutz zu erreichen. Aus 
Diskussionen der ZivilgesellschaD über mögliche Hebel 
für eine bessere Klimaschutzpoli;k sind sie kaum mehr 
wegzudenken. Relevanter werden sie zudem, weil die 
Kosten der Klimakrise bislang primär von der Allge-
meinheit getragen werden. Klimaklagen können vor 
diesem Hintergrund als Korrek7v wirken, indem sie 
zum einen stärkere Klimaschutzmaßnahmen forcieren 
und so für die Allgemeinheit finanzielle Risiken nach-
hal;g reduzieren und zum anderen im Sinne der Klima-
gerech;gkeit als Risiko- und Kosten-Umverteilungs-
instrument wirken: 

Klimaklagen als Korrek7v: Verstärkung, Vollzug und 
Konkre7sierung von Klimaschutzpflichten  

Zum einen können Klimaklagen eine ambi7oniertere 
Klimaschutzpoli7k erwirken, man denke dabei nur an 
den Klimabeschluss des BVerfG. Genauso können sie 
darauPin den Erlass und Vollzug staatlicher Klima-
schutzmaßnahmen durchsetzen. Außerdem können sie 
staatliche Klimaschutzpflichten für private Akteure 
konkre7sieren und ihnen Handlungspflichten auferle-
gen, wie es ein niederländisches Gericht in Folge einer 
Klimaklage gegen den fossilen Energieriesen Shell tat. 
Indem Klimaklagen der ZivilgesellschaD also auf einen 
besseren Klimaschutz auf Seiten des Staats und der Un-
ternehmen hinwirken, haben sie das Potenzial die Risi-
ken und Kosten von Klimafolgen zum Wohl der Allge-
meinheit reduzieren (siehe Schaubild 3). Schließlich 
werden die Kosten von unzureichendem Klimaschutz 
um ein Vielfaches höher geschätzt als die Kosten für 
nö;ge Klimaschutzmaßnahmen.  

Des Weiteren können Klimaklagen transitorische Risi-
ken, auch für Unternehmen, reduzieren und vor allem 
sichtbarer machen. Klimaklagen können Unternehmen 
zu frühzei;geren Klimaschutz- und Transforma;ons-
maßnahmen bewegen, die am Ende bspw. aufgrund re-
gulatorischer Erfordernisse ohnehin nö;g wären. Fer-
ner wird damit auch deutlich, dass eine zügige Klima-
Transi;on und Anpassung der Unternehmen die einzig 
sinnvolle Form des Risikomanagements darstellen. 
Denn wenn Klimaklagen im Ergebnis stärkere Klima-
schutzmaßnahmen bewirken oder deren Vollzug si-
cherstellen, so können sie andere transitorische Risiken 
verstärken und ihre Materialisierung beschleunigen, 
bspw. indem asset stranding und damit einhergehende 
Kosten für Unternehmen früher eintreten. 

  

Siehe Schaubild 3 (im Anhang) 

 

Klimaklagen als Korrek7v: Umverteilung von Klimari-
siken und Kosten  

Außerdem wohnt Klimaklagen ein starkes Umvertei-
lungspotenzial inne. So können sie schon bestehende 
Risiken und damit zukünDige oder schon materiali-
sierte Kosten der Auswirkungen der Klimakrise zwi-
schen verschiedenen Akteuren umverteilen. Das 
Rechtssystem bietet hierbei eine PlaKorm zur Risiko- 
und Kostenverteilung, auf der Klimaklagen von der 

https://dkkv.org/wp-content/uploads/2023/02/Anfrage_Opfer-_und_Schadensdaten_der_Flut_2021.pdf
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/hochwasser_schaeden_stadt_saarbruecken_zweistelliger_millionebetrag_100.html#:~:text=200%20Millionen%20Euro%20Sch%C3%A4den%20im%20Saarland%20und%20Rheinland%2DPfalz&text=Laut%20einer%20vorl%C3%A4ufigen%20Bilanz%20des,rund%20200%20Millionen%20Euro%20entstanden.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-023-03502-7
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https://www.greenlegal.eu/wp/wp-content/uploads/2024/03/GLI_Klimaschutz_Deutschland_nicht_auf_Kurs_20240326.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-04-25_texte_21-2018_umweltinspektionen_kurz_de.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html
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https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/
https://www.climatepolicyinitiative.org/the-cost-of-inaction/
https://www.climatepolicyinitiative.org/the-cost-of-inaction/
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ZivilgesellschaD, Unternehmen und Staaten als (Um-) 
Verteilungsinstrumente genutzt werden können (siehe 
Schaubild 4). Durch diese Umverteilung können die je-
weiligen Akteure die von ihnen getragenen Risiken mit-
hin auch reduzieren. 

Besonders anschaulich wird diese mögliche Risikover-
teilung durch Klimaklagen anhand der zunehmenden 
Klimaklagen im Bereich der vertraglich vorvereinbar-
ten (Klima-)Risiko- und Kostentransfers, bspw. im Rah-
men von Versicherungsverträgen. Ein Beispiel der ers-
ten Klimaklagen in diesem Bereich betri] tatsächlich 
die Übernahme der aus einer Klimaklage resul;eren-
den Kosten: Ein Versicherungsunternehmen verwei-
gerte seinem beklagten (fossilen) Kunden die (gene-
relle) Deckung der im Zuge eines Klimaklageverfahrens 
au_ommenden Kosten, worauf der Kunde das Versi-
cherungsunternehmen auf Übernahme der Kosten ver-
klagte. Letztendlich entschied das Gericht zu Gunsten 
des Versicherungsunternehmens. Das fossile Unter-
nehmen wird so die Kosten des zugrundeliegenden Kli-
maklageverfahrens nicht an den Versicherer weiterge-
ben können und wird diese weiterhin tragen müssen. 
Die Umverteilung von Klimaklagerisiken und Kosten 
war hierbei also zentraler Bestandteil des Verfahrens.  

Auf ähnliche Weise könnte es auch für die Zivilgesell-
schaD möglich sein, über Klimaklagen klimabezogene 
Risiken und Kosten umzuverteilen sowie diese an be-
sonders emissionsintensive Unternehmen zurückzu-
geben. Das wohl anschaulichste Beispiel hierfür ist das 
gegen RWE anhängige Verfahren eines peruanischen 
Klägers. Die Klage wurde ers;nstanzlich abgewiesen, 
ist aber aktuell in zweiter Instanz beim OLG Hamm an-
hängig und wurde für schlüssig genug befunden, dass 
erste Beweisaufnahmen stabanden und nun bald ein 
Termin für eine mündliche Verhandlung verkündet 
wird.  Im Falle eines Erfolgs würde die Klage dazu füh-
ren, dass die von RWE bisher auf die (globale) Öffent-
lichkeit abgewälzten klimabezogenen Risiken vom Kon-
zern zumindest teilweise wieder getragen und damit 
internalisiert werden müssten. Eine Vielzahl an ähnlich 
gelagerten Klagen (insbesondere in den USA) könnte 
dazu führen, dass fossile Energiekonglomerate finanzi-
ell dafür einstehen müssen, über Jahrzehnte hinweg ih-
ren Beitrag zu der Klimakrise vertuscht und stärkere Kli-
maschutzmaßnahmen verhindert zu haben. So würden 
durch die Klimakrise (und dem anhaltenden Nichthan-
deln) bedingte Risiken und Kosten den ursprünglichen 
Teilverursachern zurückgeführt werden. Der Fall gegen 
den Energiekonzern RWE zeigt, dass solche Klagen 
nicht nur ein Korrek7v innerhalb eines Landes darstel-
len können, sondern perspek;visch auch dafür genutzt 
werden könnten, die (Un-)Gerech7gkeitsdimension 
der Klimakrise auf globaler Ebene zu adressieren: Am 
stärksten betroffen von den Auswirkungen der Klima-
krise ist die Öffentlichkeit in Ländern des globalen Sü-
den, während die historischen Emissionen aber 

hauptsächlich von Unternehmen und Ländern aus dem 
globalen Norden verursacht wurden. 

 

Siehe Schaubild 4 (im Anhang) 

 

Klimaklagen als Korrek7v: Klimaschutz heute und 
überall  

Letztlich können Klimaklagen durch ihr Potenzial Klima-
schutzpoli;k zu verbessern, aber insbesondere auch 
durch deren Einfluss auf die oben aufgeführten finanzi-
ellen Risiken für Unternehmen die sogenannte Tragik 
des Zeithorizonts und den globalen Charakter der Kli-
makrise adressieren. Emissionsintensive GeschäDsmo-
delle bleiben so lange profitabel, wie die Auswirkungen 
auf Menschen und Umwelt auf andere Orte externali-
siert und aufgrund des Zeithorizonts der Klimakrise in 
die ZukunD geschoben werden können. Klimaklagen 
können diese Auswirkungen in die Gegenwart und zu 
den Headquarters von Unternehmen bringen und zu-
mindest teilweise zu deren Internalisierung führen. Kli-
maklagen sind also als ein dringend nö;ges gesell-
schaDliches Korrek;v angesichts der Klimaschutz-
Handlungsdefizite poli;scher und wirtschaDlicher Ak-
teure zu sehen, auch wenn sie nur einen Teil der Lösung 
und kein Allheilmi=el darstellen. 

 

Klimaklagen von Unternehmen als kurzlebige Symp-
tombehandlung 

Gleichzei;g ziehen auch Unternehmen und Interes-
sensverbände im Kontext der Klimakrise vermehrt vor 
Gericht. Dabei können sie sich teilweise die oben skiz-
zierte Risikoverteilungs- und Risikoreduk;onswirkung 
von Klimaklagen ebenfalls zunutze machen. Diese Be-
mühungen stellen für Unternehmen aber im Regelfall 
wenig mehr als ein oberflächliches Risikomanagement 
dar, wodurch sie sich selbst langfris7g nur größeren 
klimabezogenen Risiken aussetzen und gleichzei;g 
Ressourcen vergeuden, die sie für ihre Transi;on zur 
Klimaneutralität und Resilienz hä=en nutzen können. 
Zur Veranschaulichung können zwei Klagefallgruppen 
herangezogen werden: 

Zum einen können Unternehmen ihre klimabezogene 
Risikoexposi;on, wenn auch nur oberflächlich und 
temporär, direkt über gezielte “an7-regulatory”-Klima-
klagen reduzieren: WirtschaDsakteure können einer-
seits versuchen, vom Staat ausgehende stärkere Klima-
schutz- und Regulierungsmaßnahmen zu blockieren 
oder abzuschwächen – als Beispiel seien hier die zahl-
reichen Klagen gegen neue Klimaberichtersta=ungsre-
geln der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC genannt, de-
ren Einführung darauPin vorerst pausiert wurde. Über 
solche Klagen können diverse transitorische Risiken 

https://climatecasechart.com/case/aloha-petroleum-ltd-v-national-union-fire-insurance-co-of-pittsburgh/
https://climatecasechart.com/case/aloha-petroleum-ltd-v-national-union-fire-insurance-co-of-pittsburgh/
https://iclg.com/news/21649-court-defines-recklessness-and-accident-in-insurance-policies
https://climatecasechart.com/non-us-case/lliuya-v-rwe-ag/
https://climatecasechart.com/non-us-case/lliuya-v-rwe-ag/
https://climatecasechart.com/non-us-case/lliuya-v-rwe-ag/
https://climatecasechart.com/non-us-case/lliuya-v-rwe-ag/
https://climatecasechart.com/case/people-v-exxon-mobil-corp/
https://climatecasechart.com/case/people-v-exxon-mobil-corp/
https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2024/06/Global-trends-in-climate-change-litigation_2024-snapshot.pdf
https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2024/04/sec-stays-climate-rules-an-overview-of-ongoing-legal-challenges
https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2024/04/sec-stays-climate-rules-an-overview-of-ongoing-legal-challenges
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reduziert werden, darunter auch das Klimaklagerisiko 
selbst, indem mögliche neu entstehende Rechtsgrund-
lagen für Klagen blockiert werden.  

Darüber hinaus werden sogenannte Investor-Staat-
Schiedsgerichtsverfahren (ISDS) als Paradebeispiel für 
„an;-regulatory“-Klimaklagen zur Risiko- bzw. Kosten-
umverteilung relevant. In solchen Fällen können in 
Folge staatlicher Maßnahmen entstandene Kosten, 
mithin also schon materialisierte regulatorische Risi-
ken, von Investoren an den jeweiligen Staat weiterge-
geben werden. Wenn nun im Zuge staatlicher Klima-
schutzmaßnahmen bes;mmte klimaschädliche Inves;-
;onen, bspw. in KohlekraDwerke, dras;sch an Wert 
verlieren, versuchen Unternehmen ihre Kosten über 
eine solche “Klimaklage” an den Staat direkt weiterzu-
geben oder diese Möglichkeit zumindest als Druckmit-
tel zu nutzen. Es ist damit zu rechnen, dass gegen staat-
liche Klima- oder Umweltschutzmaßnahmen gerich-
tete ISDS-Verfahren vermehrt vorkommen werden. 
Dieses Klagerisiko wird häufig als potenzieller Dämpfer 
für staatliche Klimaschutzambi;onen be;telt. Ange-
sichts dessen ist es begrüßenswert, dass die EU bspw. 
kürzlich den kollek;ven Austri= aller Mitgliedsstaaten 
aus dem Energiecharta-Vertrag, einem veralteten In-
ves;;onsschutzabkommen, beschlossen hat.  

Die zweite Fallgruppe bilden die sogenannten Strategic 
Lawsuits against Public Par7cipa7on (SLAPPs), die auf-
grund ihrer an;demokra;schen Wirkung womöglich 
noch bedenklicher sind. Bei diesen rechtsmissbräuchli-
chen Klagen sollen Akteure aus der ZivilgesellschaD ge-
zielt an ihrer Arbeit gehindert und eingeschüchtert 
werden. Teil dieser SLAPPs ist es auch, die Ressourcen 
der oD mit wenigen Mi=eln operierenden Zivilgesell-
schaDsorganisa;onen über langwierige Prozesse zu 
binden. Dadurch werden für Akteure aus der Zivilge-
sellschaD bestehende finanzielle Risiken nochmals ver-
stärkt, sodass manche SLAPPs je nach Organisa;on so-
gar existenzbedrohend wirken und daher besonders 
einschüchternd sein können. Es wundert auch nicht, 
dass besonders klimaklageak;ve Organisa;onen zum 
häufigen Ziel von SLAPPs durch ihrerseits 

klimaklageexponierte Unternehmen werden. Begrü-
ßenswerterweise könnte diese Praxis in der EU durch 
die jüngst verabschiedete An;-SLAPP-Richtlinie einge-
dämmt werden. Diese wurde vor Kurzem zum ersten 
Mal von Greenpeace ak;viert. Auf Grundlage der Richt-
linie versucht die NGO aktuell, sich gegen einen SLAPP 
zu verteidigen, indem sie auf die Möglichkeit einer 
“Konter-SLAPP” und den ihr damit zustehenden Scha-
densersatzforderungen verweist. Damit könnte sie im 
Ergebnis die ihr durch die SLAPP erst entstehenden fi-
nanziellen Risiken und Kosten reduzieren bzw. an das 
“SLAPPende” Unternehmen zurückreichen. 

 

Ursachenbekämpfung staZ Symptombehandlung 

An der Gefährdung der Unternehmen durch physische 
Klimarisiken können diese Klagen natürlich nichts än-
dern. StaZdessen könnte es ihre Exponierung eher 
noch verschärfen, wenn sie einerseits selbst das Zeit-
fenster für notwendige Anpassungsmaßnahmen ver-
passen und die physischen Auswirkungen des Klima-
wandels sie zusätzlich aufgrund schwacher bzw. unter-
minierter staatlicher Klimaschutzmaßnahmen letzt-
endlich noch stärker treffen. Eine kurzfris;ge Reduzie-
rung transitorischer Risiken als Symptombehandlung 
könnte sich somit für Unternehmen – aber auch für die 
Allgemeinheit – im Ergebnis als deutlich kostspieliger 
erweisen. 

Angesichts der zunehmend spürbaren Auswirkungen 
der Klimakrise und ungenügender Reak7on seitens 
Poli7k und Wirtscha4 werden Klimaklagen als Instru-
ment weiter genutzt werden. Die damit assoziierten fi-
nanziellen Risiken werden also vermehrt auf der Tages-
ordnung stehen müssen – auch für Unternehmen. Spä-
testens im Anblick der finanziellen Risiken sollten diese 
realisieren, dass für echten Klimaschutz an der Anpas-
sung ihrer GeschäDsmodelle mitsamt umfassender 
Einpreisung von klimabezogenen Risiken – inklusive Kli-
maklagerisiken – kein Weg vorbeiführt. Alles andere 
bleibt kurzfris;ge Symptombehandlung und keine 
nachhal;ge Ursachenbekämpfung.

 

*Chiara Arena ist unter anderem als Beraterin für Sustainable Finance und Klimarecht bei Green Legal Impact 
e.V. täQg. Sie beschäWigte sich bereits in ihrem LLM und als Mercator Fellow mit Klimaklagerisiken und deren 
Auswirkungen auf die VersicherungswirtschaW. (LinkedIn) 

**Der Autor ist WissenschaWlicher Mitarbeiter in einer Berliner Rechtsanwaltskanzlei und unterstützt Green Legal 
Impact als Sustainable Finance Berater. (LinkedIn) 
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Anhänge:  

 

Schaubild 3: Wie Klimaklagen klimabezogene finanzielle Risiken für die Allgemeinheit reduzieren können. 

 

 

Schaubild 4: Wie Klimaklagen klimabezogene finanzielle Risiken und Kosten umverteilen können. 


